
 
Satzung zur 4. Änderung der Allgemeinen Versorgungsbedingungen 

der Gemeinde Gudow für die Versorgung mit Wasser (AVB) 
 
Gemäß § 28 Nr. 13 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein und § 26 der 
Satzung der Gemeinde Gudow für die öffentliche Wasserversorgungseinrichtung 
(Wasserversorgungssatzung) in den zurzeit gültigen Fassungen wird nach Beschluss- 
fassung durch die Gemeindevertretung Gudow vom 11.12.2007 folgende Änderungs-
satzung erlassen: 
 
 
 
 
 

Artikel I 
 
 

Ziffern 4.2.2 Satz 1 und 4.2.3 Satz 2 erhalten folgende Fassung: 
 
4.2.2 Der Grundpreis beträgt einheitlich 1,50 € / Monat für jeden Anschluss an 
         die Versorgungsleitung. 
 
4.2.3 Er beträgt 0,60 € je Kubikmeter.  
 
 
 

Artikel II 
Inkrafttreten 

 
Diese Änderungen treten mit Wirkung vom 01.01.2008 in Kraft. 
 
 
 
 
 
 
Gudow, den 12.12.2007      Gemeinde Gudow 
          Der Bürgermeister 
 
         gez. Holst 
 
      (L.S.)   Holst 


